
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/2/23 4Ob106/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1993

Norm

ZPO §528 C1

Rechtssatz

Das erlassene Verbot des "Nachmachens" ist enger als das vom Erstgericht ausgesprochene Verbot des

"Nachempfindens". Die "Maßgabebestätigung" bedeutet daher in Wahrheit eine Abänderung.

Entscheidungstexte

4 Ob 106/92

Entscheidungstext OGH 23.02.1993 4 Ob 106/92
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